
 
 
 

Reg. Nr. 802.23700.002 
 

Bericht der Revisionsstelle 
an die Finanzkommission der eidg. Räte und an die Bundesversammlung 

BERICHT ZUR PRÜFUNG DER JAHRESRECHNUNG 

Prüfungsurteil 

Wir haben die Sonderrechnung des rechtlich unselbständigen Fonds zur Finanzierung der 
Eisenbahninfrastruktur (Bahninfrastrukturfonds, BIF) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, 
der Erfolgsrechnung, der Inves��onsrechnung und dem Eigenkapitalnachweis für das dann endende Jahr 
– geprü�. 
 
Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereins�mmung mit dem schweizerischen Gesetz und den 
Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach 
diesen Vorschri�en und Standards sind im Abschnit «Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die 
Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind gestützt auf das 
Finanzkontrollgesetz (SR 614.0) unabhängig und wir haben unsere sons�gen beruflichen 
Verhaltenspflichten in Übereins�mmung mit den Anforderungen des Berufsstands erfüllt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 
Sons�ge Informa�onen 

Der Bundesrat ist für die sons�gen Informa�onen verantwortlich. Die sons�gen Informa�onen umfassen 
die in der Staatsrechnung, Band 1A «Jahresbericht zur Staatsrechnung 2023», Teil E «Fonds mit 
Sonderrechnungen», Ziffer 1 «Bahninfrastrukturfonds» enthaltenen Informa�onen, aber nicht die 
Rechnung in Abschnit 12. 
 
Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sons�gen Informa�onen, und wir 
bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sons�gen 
Informa�onen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sons�gen Informa�onen wesentliche 
Uns�mmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder anderwei�g wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
 
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche 
falsche Darstellung dieser sons�gen Informa�onen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu 
berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 
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Verantwortlichkeiten des Bundesrates für die Jahresrechnung 

Der Bundesrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereins�mmung mit den 
gesetzlichen Vorschri�en und für die internen Kontrollen, die der Bundesrat als notwendig feststellt, um 
die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 
 
Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen 
Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an 
Sicherheit, aber keine Garan�e dafür, dass eine in Übereins�mmung mit dem schweizerischen Gesetz und 
den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche 
vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resul�eren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt 
vernün�igerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung 
getroffenen wirtscha�lichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereins�mmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH 
üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine 
kri�sche Grundhaltung. Darüber hinaus: 

• iden�fizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der 
Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reak�on auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resul�erende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als ein aus Irrtümern resul�erendes, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich�gte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
oder das Ausserkra�setzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen 
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen 
Kontrollsystems der Einheit abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit 
zusammenhängenden Angaben. 

 
Wir kommunizieren mit dem Bundesrat bzw. dem Amtsdirektor unter anderem über den geplanten 
Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Abschlussprüfung iden�fizieren. 
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BERICHT ZU SONSTIGEN ANFORDERUNGEN 

In Übereins�mmung mit dem Finanzkontrollgesetz und PS-CH 890 bestä�gen wir, dass ein gemäss den 
Vorgaben des Bundesrates ausgestaltetes Internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung 
exis�ert.  
 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
 
EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE 

Bern, den 8. April 2024 

Pascal S�rnimann Carole Balli 

Zugelassener Revisionsexperte Zugelassene Revisionsexper�n 

 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Inves��onsrechnung und Eigenkapitalnachweis 
2023 
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